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I. Einführung 

 Ziel 

Diese Richtlinie legt den technischen Rahmen für die Ausführung der Arbeiten der amtlichen 
Vermessung fest. Sie reicht von der Durchführung der Unternehmen Ersterhebung (ER), 
Erneuerung (EN) und Periodische Nachführung (PNF) bis hin zu den Arbeiten zur Nachführung der 
amtlichen Vermessung. 

 

 Rechtsgrundlage  

> Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG), SR 510.62 
> Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV ), SR 211.432.2 
> Technische Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung (TVAV ), SR 211.432.21 
> Gesetz über die amtliche Vermessung (AVG), SGF 214.6.1 
> Reglement über die amtliche Vermessung (AVR), SGF 214.6.11 
 

 Technische Grundlagen 

Die folgenden Weisungen und Richtlinien sind stets zu beachten: 
> Swisstopo-Richtlinie zur Bestimmung von Fixpunkten der amtlichen Vermessung (Ausgabe 

12.2010); 
> Richtlinie CadastreSuisse für der Einsatz von GNSS bei der Bestimmung von Detailpunkten in 

der amtlichen Vermessung vom Dezember 2010; 
> Richtlinie : Detaillierungsgrad in der amtlichen Vermessung, Informationsebene 

Bodenbedeckung vom 16.06.2011; 
> Richtlinie : Detaillierungsgrad in der amtlichen Vermessung, Informationsebene Einzelobjekte 

vom 16.06.2011; 
> Weisung zur Erfassung der Gebäude in der amtlichen Vermessung und im Gebäude- und 

Wohnungsregister 1.1 (Ausgabe vom 2021). 
 
Die folgenden Websites bieten zusätzliche Informationen: 
> https://www.cadastre.ch/de/av.html ; 
> http://www.cadastresuisse.ch/Publikationen (anciennement CSCC); 
> https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/gebaeude-wohnungsregister/publikationen.html 

(BFS-GWR); 
> https://www.fr.ch/de/find/vga/datei/richtlinien-dokumentationen-und-links-av. 
 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/388/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2446_2446_2446/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1864_1864_1864/de
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/214.6.1
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/214.6.11
https://www.cadastre.ch/de/manual-av/publication/guidline.detail.document.html/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Bestimmung-Fixpunkte-de.pdf.html
https://www.cadastre.ch/de/manual-av/publication/guidline.detail.document.html/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-GNSS-de.pdf.html
https://www.cadastre.ch/de/manual-av/publication/guidline.detail.document.html/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-GNSS-de.pdf.html
https://www.cadastre.ch/de/manual-av/publication/guidline.detail.document.html/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Detaillierungsgrad-BB-de.pdf.html
https://www.cadastre.ch/de/manual-av/publication/guidline.detail.document.html/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Detaillierungsgrad-BB-de.pdf.html
https://www.cadastre.ch/de/manual-av/publication/guidline.detail.document.html/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Detaillierungsgrad-EO-de.pdf.html
https://www.housing-stat.ch/files/1754-2100.pdf
https://www.housing-stat.ch/files/1754-2100.pdf
https://www.cadastre.ch/de/av.html
http://www.cadastresuisse.ch/Publikationen
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/gebaeude-wohnungsregister/publikationen.html
https://www.fr.ch/de/find/vga/datei/richtlinien-dokumentationen-und-links-av


http://www.fr.ch/scg/files/pdf44/richtliniebestimmungfixpunktede.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/it/manual-av/topic/points/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist_copy/downloadItems/706_1480078091696.download/Richtlinie-Bestimmung-Fixpunkte-fr.pdf


https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/it/manual-av/topic/points/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist_copy/downloadItems/706_1480078091696.download/Richtlinie-Bestimmung-Fixpunkte-fr.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/it/manual-av/topic/points/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist_copy/downloadItems/706_1480078091696.download/Richtlinie-Bestimmung-Fixpunkte-fr.pdf
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4.4. Attribut « Lagegenauigkeit » 

Im Rahmen einer Ersterhebung, einer Erneuerung oder einer provisorischen Numerisierung, 
entspricht die Lagegenauigkeit (Standardabweichung in cm, siehe Art. 31 TVAV) eines GP den 
folgenden Kriterien: 

4.4.1. Grenzpunkte mit Bestimmungsklasse: 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 

 Ersterhebung (ER) und Erneuerung (EN) 
1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 

 Provisorische Numerisierung 
1.3 / 1.4 

 Exakt definiert  Nicht exakt definiert 
TS 2 3.5 cm 20 cm 
TS 3 7 cm 35 cm 
TS 4 15 cm 75 cm 
TS 5 35 cm 150 cm 

 
Bemerkungen: 
> Wurde die Berechnung für den Erhalt der Genauigkeit jedes GP durchgeführt (Kompensation der 

kleinsten Quadrate), werden die erhaltenen Resultate in die Datenbank aufgeführt. Diese 
Genauigkeiten müssen selbstverständlich kleiner als die zugelassenen Toleranzen sein. Der GP 
erhält demzufolge die Bestimmungsklasse 1.2. 

> Können die individuellen Genauigkeiten nicht geliefert werden, müssen die oben aufgeführten 
Werte in die Datenbank eingegeben werden. 

> Die akzeptierte Toleranzgrenze für die Beurteilung möglicher Fehler ist gleich der dreifachen 
errechneten Standardabweichung. 

> In der Praxis wird der Toleranzwert in der Datenbank nicht erfasst. Es ist daher wichtig, 
realistische Genauigkeitswerte zu erfassen. Bei der Suche eines GP im Gelände muss man 
erwarten können, dass man ihn innerhalb eines Radius findet, der dem dreifachen unter dem 
Attribut « Lagegenauigkeit » erfassten Wert entspricht 

> Von vornherein haben die GP keine Höhe. Diese Option bleibt jedoch möglich. In diesem Fall 
müssen die Masse und/oder die Berechnung des betroffenen GP es ermöglichen, eine 
Höhengenauigkeit und eine Höhenzuverlässigkeit zu bestimmen. 
 

4.4.2. Grenzpunkte mit Bestimmungsklasse:  6.1 / 6.2 

Für die im Rahmen einer Erneuerung oder provisorischen Numerisierung digitalisierten GP hat das 
VGA beschlossen, als Lagegenauigkeit die « Einpassgenauigkeit », d.h. den mittleren 
Einpassungsfehler des betreffenden Plans, einzuführen. Diese Werte sind tiefer oder gleich gross 
der Werte gemäss TVAV (Art. 101 bis 103 und untenstehender Tabelle). Trotzdem werden keine 
Werte unter 8 cm eingegeben. 

TVAV  KARTONPLAN  ALU -PLATTE  

 Standard-abweichung 
der Passpunkte 

Maximaler Betrag 
des Restfehlervektors 

Standard-abweichung 
der Passpunkte 

Maximaler Betrag des 
Restfehlervektors 

1 : 500 8,0 cm max. 24,0 cm 6,0 cm max. 18,0 cm 
1 : 1000 16,0 cm max. 48,0 cm 12,0 cm max. 36,0 cm 
1 : 2000 32,0 cm max. 96,0 cm 24,0 cm max. 72,0 cm 
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IV. Messungen und Berechnungen 

 Terrestrische Messungen « Allgemein » 

1.1. Integration der Messungen in bestehende Fixpunktnetze  

Die tachymetrischen oder GNSS-Messungen müssen in die bestehenden LFP-Netze integriert 
werden. Dazu müssen vorhandene Punkte, welche im Arbeitsperimeter gut verteilt sind, 
gemessen werden. Gemäss der folgenden Tabelle: 

 
Arbeitsperimeter 

Bedingungen Bestimmung von: 
  Grenzpunkten Situationspunkten 

 
 

Minimal  
notwendige 
Anschlusspunkte 
für die Aufnahme 
von Neupunkten 
und die 
Rekonstruktion 
fehlender Punkte 

3 LFP 
 

2 LFP + 2 GP 
 

1 LFP + 3 GP 
 

(4 GP nur wenn keine 
LFP3 vorhanden sind)  

3 GP 
Als letzte 

Möglichkeit 

 
Restriktion 

Geometrische 
Bedingungen wie 
Orthogonalität und 
Linearität sind speziell 
zu beachten 

Liegen die neuen 
Punkte nahe bei 
Grenzen, ist mind. 
ein Grenzpunkt in 
der Nähe als 
Kontrollpunkt zu 
wählen 

Gemäss Tabelle auf Seite 13 der Richtlinie über den Einsatz von GNSS bei der Bestimmung von Detailpunkten in der 
amtlichen Vermessung. 
 
Beachten Sie, dass ein GP mit digitalisierten Koordinaten nicht als Anschluss- bzw. Kontrollpunkt 
verwendet werden darf. 

FS (Koordinatendifferenz Soll-Ist) von allen Punkten müssen als Nachweis der Integration mit dem 
Mutations-Dossier geliefert werden. 

1.2. Genauigkeit und Zuverlässigkeit 

Alle neuen Detailpunkte müssen die Anforderungen der TVAV bezüglich Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit erfüllen. 

Alle neuen Grenzpunkte müssen kontrolliert werden. Im Falle von Doppel-Aufnahmen, sind beide 
Messungen sowie die Mittelung zu liefern. Die FS zwischen den 2 Messungen müssen geliefert 
werden und innerhalb der Toleranzen liegen (akzeptiert wird der maximal 3-fache Wert der in der 
TVAV, in der entsprechenden TS, vorgeschriebenen Genauigkeit). 

  

http://www.cadastresuisse.ch/Publikationen
http://www.cadastresuisse.ch/Publikationen
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1.3. Aufnahme eines Gebäudes 

Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, müssen mindestens drei Punkte eines Gebäudes gemessen 
werden. Um einen optimalen Schnitt (bei indirekter Aufnahme einer Gebäudeecke) der 
Kontrollmasse zu erhalten, müssen die zu messenden Hilfspunkte im rechten Winkel und maximal 
5 m von der Gebäudeecke entfernt liegen. Die Resultate der Schnittberechnungen sind zu liefern 
oder die Lage und Nrn. der Hilfspunkte mit den dazugehörigen Kontrollmassen müssen auf der 
Skizze ersichtlich sein. 

 GNSS Messungen 

2.1. Richtlinie GNSS 

Die Richtlinie: Einsatz von GNSS bei der Bestimmung von Detailpunkten in der amtlichen 
Vermessung (Dezember 2010) muss eingehalten werden. 

2.2. Feldbuch 

Das GNSS-Feldbuch muss geliefert werden. Es muss enthalten: 
> Allgemeine Angaben: Gemeinde, Name des Geometerbüros und des Operateur, 

Instrumententyp, Dossierreferenz, usw. 
> Den Referenzrahmen der Messungen. 
> Den für die RTK-Messungen benutzte Korrektur-Service (Swipos, Refnet, andere 

Referenzstation, usw.). 
> Die Kontrolle der Integration (siehe Kapitel 1.1, Punktnummern und FS). 
> Die Berechnung der lokalen Einpassung, falls die Differenzen auf den Einpasspunkten zu 

gross sind (siehe Kapitel 4 der GNSS-Richtlinie). 
> Die Koordinaten (im offiziellen Referenzrahmen), Datum, Zeit, Materialisierung und Qualität 

(GDOP) der gemessenen Punkte. 
> Die Doppelaufnahmen der GP (mind. 30 Minuten zwischen jeder Messung) mit der Mittelung 

und den FS. Es werden keine einfachen Aufnahmen mit einem nahe gelegenen Hilfs-
/Kontrollpunkt mehr toleriert.  

> Die Absteckungsprotokolle mit FS. 
 

 Tachymetrische Messungen 

3.1. Berechnung einer freien Station 

Zum Zweck der Mutation, wird die Berechnung einer nicht materialisierten freien Station 
akzeptiert. Diese Punkte werden durch die Mutation wieder gelöscht und in der kantonalen 
Datenbank nicht eingeführt. Die Berechnung mit den Restfehlern auf den Anschlusspunkten ist dem 
technischen Dossier beizufügen (s.Kap. 1.1). Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit müssen den 
Anforderungen der TVAV genügen.  

3.2. Berechnung Abriss einer Station auf einem bekannten Punkt 

Die Berechnung der Orientierung für eine Station auf einem bekannten Punkt (LFP) muss mit der 
Anzahl Anschlusspunkte durchgeführt werden, minus eins (bekannte Station), s. Tab. in Kap. 1.1. 

Die Berechnung der Abrisse muss geliefert werden, sie muss enthalten: 

> Nr., Materialisierung und Koordinaten der Station. 

http://www.cadastresuisse.ch/Publikationen
http://www.cadastresuisse.ch/Publikationen
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> Nr., Materialisierung und Koordinaten der Anschlusspunkte. 
> Berechnung der Orientierung mit Restfehlern (Winkel und seitliche Abweichung). 
> Berechnung der Distanz-Abweichungen (Soll-Ist). 
> Berechnung der Höhen-Abweichungen (Soll-Ist). 

 
3.3. Vektorpunkt und exzentrische Punkte 

Notwendige Berechnungen von Vektorpunkten oder nicht materialisierten exzentrischen Punkte in 
Mutation sind akzeptiert. Diese Punkte werden mit der Mutation gelöscht und werden nicht in der 
BDMO erfasst. Die Resultate der Berechnungen sind dem technischen Dossier beizufügen mit den 
Angaben zu den Restklaffen der Anschlusspunkte (s. Kap. 1.1). Diese Punkte müssen mit 
überschüssigen Beobachtungen kontrolliert werden. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit müssen 
die Vorgaben der TVAV erfüllen. 

3.4. Feldbuch und Berechnung der Detailpunktaufnahmen 

Die Messungen können in Form des Formulars 40n oder als Feldbuch geliefert werden. Das 
ordentlich präsentierte Dokument muss für Fachpersonen leserlich sein und folgende Angaben 
beinhalten: 

> Allgemeine Angaben: Gemeinde, Name des Büros und des Operateurs, Typ des Instruments, 
Referenz des Dossiers, usw. 

> Nr., Art und Höhe der Station. 
> Nr., Art, Richtungen (horizontale und vertikale) in Grad, Distanz (schräg/horizontal) in 

Meter, Korrekturen (seitlich/Winkel), Höhe des Signals, Datum und Zeitpunkt der Messung. 
 
Die Berechnungen können in Form eines Feldbuchs (Berechnung durch die Totalstation) oder durch 
eine Vermessungssoftware mit Post-Processing im Büro erfolgen. Das ordentlich präsentierte 
Dokument muss für Fachpersonen leserlich sein und folgende Angaben beinhalten: 

> Einpassungsnachweise (s. Kap. 1.1). 
> Die Doppelaufnahmen der GP inklusive Mittelwert und FS. 
> Für eine effiziente Kontrolle von Seitenmassen (mit FS) müssen zwei Seiten gemessen 

werden, damit die Richtung des Vektors und deren Distanz kontrolliert sind. 
> Hilfskontrollen, sogenannte « 45° -Kontrollen» sind nur im Waldgebiet oder sehr schlecht 

zugänglichen Gebieten erlaubt.  
> Die Berechnung geometrischer Bedingungen (Einfluchtung und Schnitte) sind mit den 

notwendigen Nachweisen zu liefern. 

3.5. Koordinatenverzeichnis 

Ein Koordinatenverzeichnis der definitiven Punkte (identisch mit jenen im ITF) muss auf der 
Skizze oder als zusätzliches Dokument geliefert werden. Alle gelöschten Punkte (LFP, GP) müssen 
in diesem Verzeichnis aufgelistet werden. Die neuen und gelöschten Punkte sind zu unterscheiden. 
Das Verzeichnis muss mindestens die folgenden Informationen enthalten: 

> Punktnummer. 
> Materialisierung (Stein, Bolzen, usw.), falls dies durch eine Nr. gekennzeichnet wird, ist eine 

Legende beizufügen. 
> Klasse FR. 
> Definitive Koordinaten (im offiziellen Referenzrahmen). 
> Höhe (für die LFP).  
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V. Bodenbedeckung und Einzelobjekte 

 Detaillierungrad der Informationsebene Bodenbedeckung 

Die Richtlinie zur Detaillierungrad in der amtlichen Vermessung der Informationsebene 
Bodenbedeckung müssen unbedingt beachtet werden. 

 Detaillierungrad der Informationsebene Einzelobjekte 

Die Richtlinie zur Detaillierungrad in der amtlichen Vermessung der Informationsebene 
Einzelobjekte müssen unbedingt beachtet werden. 

 Weisung zur Erfassung der Gebäude in der AV und GWR 

Die Weisung zur Erfassung der Gebäude in der amtlichen Vermessung (AV) und im Gebäude- und 
Wohnungsregister (GWR) müssen unbedingt beachtet werden. 

 Freiburgischen Bodenbedeckungtypen  

4.1. Definition der Code Csol FR 

BB-Art  AVS-Code BB-Unterart  (CH) Code_Csol_FR BB-Unterart  
Gebäude 0 Gebäude 100 Gebäude 

0 Gebäude 1100 Schulgebäude 
  0 Gebäude 1101 Schule 
  0 Gebäude 1102 Höhere Schule 
  0 Gebäude 1103 Berufsschule 
  0 Gebäude 1104 Kollegium 
  0 Gebäude 1105 Universität 
  0 Gebäude 1200 Kirchliches Gebäude 
  0 Gebäude 1201 Kathedrale 
  0 Gebäude 1202 Kirche 
  0 Gebäude 1203 Kapelle 
  0 Gebäude 1204 Tempel 
  0 Gebäude 1205 Kloster 
  0 Gebäude 1206 Aufbahrungshalle 
  0 Gebäude 1207 Pfarreisaal 
  0 Gebäude 1208 Oratorium, Heiligtum 
  0 Gebäude 1300 Krankenhaus 
  0 Gebäude 1301 Spital 
  0 Gebäude 1302 Klinik  
  0 Gebäude 1303 Pflegeheim 
  0 Gebäude 1400 Heim 
  0 Gebäude 1500 Militärischer Bau  
  0 Gebäude 1501 Kaserne 
  0 Gebäude 1502 Zeughaus 
  0 Gebäude 1600 Kultureller Bau  
  0 Gebäude 1601 Schloss 
  0 Gebäude 1602 Ringmauer, Turm 
  0 Gebäude 1603 Museum 
  0 Gebäude 1604 Theatersaal 
  0 Gebäude 1605 Bibliothek 
  0 Gebäude 1606 Freizeitzentrum 
  0 Gebäude 1700 Sportbau 
  0 Gebäude 1701 Sportzentrum 
  0 Gebäude 1702 Sporthalle 
  0 Gebäude 1703 Hallenbad 
  0 Gebäude 1704 Eishalle 
  0 Gebäude 1705 Garderobe 
  0 Gebäude 1706 Reithalle 

https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/topic/object/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadItems/560_1472191053383.download/Richtlinie-Detaillierungsgrad-BB-de.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/topic/object/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadItems/560_1472191053383.download/Richtlinie-Detaillierungsgrad-BB-de.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/topic/object/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadItems/561_1472191102024.download/Richtlinie-Detaillierungsgrad-EO-de.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/topic/object/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadItems/561_1472191102024.download/Richtlinie-Detaillierungsgrad-EO-de.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/circular/_jcr_content/contentPar/downloadlist_674886072/downloadItems/336_1625209788320.download/Weisung-AV-GWR-DE.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/circular/_jcr_content/contentPar/downloadlist_674886072/downloadItems/336_1625209788320.download/Weisung-AV-GWR-DE.pdf
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BB-Art  AVS-Code BB-Unterart (CH)  Code_Csol_FR BB-Unterart  
  0 Gebäude 1707 Schiessstand 
  0 Gebäude 1708 Scheibenstand 
  0 Gebäude 1709 Schutzhütte 
  0 Gebäude 1800 Öffentliches Gebäude 
  0 Gebäude 1801 Zivilschutzanlage 
  0 Gebäude 1900 Verwaltungsgebäude 
  0 Gebäude 2000 Wohnhaus 
  0 Gebäude 2001 Einfamilienhaus 
  0 Gebäude 2002 Mehrfamilienhaus 
  0 Gebäude 2003 Wohn- und Geschäftshaus 
 0 Gebäude 2100 Landwirtschaftliches Gebäude 
 0 Gebäude 2101 Wohn- und Oekonomiegebäude 
 0 Gebäude 2102 Oekonomiegebäude 
 0 Gebäude 2103 Alphütte 
 0 Gebäude 2104 Scheune 
 0 Gebäude 2105 Silo 
 0 Gebäude 2106 Stall (Pferde-, Vieh-, Schaf-) 
 0 Gebäude 2107 Schweinestall 
 0 Gebäude 2108 Geflügelhalle 
 0 Gebäude 2109 Hühnerstall 
 0 Gebäude 2110 Bienenhaus 
 0 Gebäude 2111 Kaninchenstall 
 0 Gebäude 2112 Gewächshaus 
 0 Gebäude 2113 Holzschopf 
 0 Gebäude 2114 Landwirtschaftliche Lagerhalle 
 0 Gebäude 2115 Jauchegrube 
 0 Gebäude 2200 Verkehrsgebäude 
 0 Gebäude 2201 Bahnhof 
  0 Gebäude 2202 Autobusbahnhof 
  0 Gebäude 2203 Flughafen 
  0 Gebäude 2204 Liftstation 
  0 Gebäude 2205 Tankstelle 
  0 Gebäude 2206 Autoeinstellhalle 
  0 Gebäude 2207 Garage 
  0 Gebäude 2208 Werkhof 
  0 Gebäude 2300 Handelsgebäude 
  0 Gebäude 2301 Geschäftshaus 
  0 Gebäude 2302 Supermarkt 
  0 Gebäude 2303 Einkaufszentrum 
  0 Gebäude 2400 Industrie- und Gewerbebau 
  0 Gebäude 2401 Fabrik, Werk 
  0 Gebäude 2402 Energiezentrale 
  0 Gebäude 2403 Laboratorium 
  0 Gebäude 2404 Heizhaus 
  0 Gebäude 2405 Pumpstation 
  0 Gebäude 2406 Kläranlage 
  0 Gebäude 2407 Transformatorenstation 
  0 Gebäude 2408 Pegelstation 
  0 Gebäude 2409 Betriebsgebäude 
  0 Gebäude 2410 Reservoir 
  0 Gebäude 2411 Tanklager 
  0 Gebäude 2412 Antenne 
  0 Gebäude 2413 Käserei 
  0 Gebäude 2500 Beherbergungsgebäude 
  0 Gebäude 2501 Gaststätte, Restaurant 
  0 Gebäude 2502 Hotel 
  0 Gebäude 2503 Buvette 
  0 Gebäude 2600 Verschiedene Bauten, Nebengeb. 
  0 Gebäude 2601 Werkstatt 
  0 Gebäude 2602 Unterstand 
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BB-Art  AVS-Code BB-Unterart (CH)  Code_Csol_FR BB-Unterart  
 0 Gebäude 2603 Hundezwinger 
  0 Gebäude 2604 Lagerhaus, Speicher 
  0 Gebäude 2605 Ofenhaus 
  0 Gebäude 2606 Schuppen, Hangar 
  0 Gebäude 2607 Pavillon 
  0 Gebäude 2608 Pergola 
  0 Gebäude 2609 Einstellraum, Remise 
  0 Gebäude 2610 Voliere 
Befestigt 7 uebrige_befestigte 2700* Flächen mit Belag 

7 uebrige_befestigte 2701 Platz (befestigt) 
  7 uebrige_befestigte 2702 Spiel- und Freizeitplatz 
  7 uebrige_befestigte 2703 Sportplatz (befestigt) 
  1 Strasse_Weg 2704 Strasse 
  1 Strasse_Weg 2705 Weg 
  1 Strasse_Weg 2706 Weg (befestigt) 
  1 Strasse_Weg 2707 Weg (bekiest) 
  1 Strasse_Weg 2708 Fussweg 
  1 Strasse_Weg 2709 Fussweg (befestigt) 
  1 Strasse_Weg 2710 Fussweg (bekiest) 
  4 Bahn 2711 Bahnareal 
  5 Flugplatz 2712 Flugplatz 
 6 Wasserbecken 2713 Schwimmbad 
 6 Wasserbecken 2714 Wasserbecken 
 6 Wasserbecken 2715 Klärbecken 
 2 Trottoir 2716 Trottoir 
 1 Strasse_Weg 2717 Radweg 
  3 Verkehrsinsel 2718 Verkehrsinsel (befestigt) 
  7 uebrige_befestigte 2719 Platz (bekiest) 
  7 uebrige_befestigte 2720 Platz 
Humusiert 13 uebrige_humusierte 2800* Humusierte Fläche 

11 Gartenanlage 2801 Garten 
  11 Gartenanlage 2802 Spiel- und Freizeitplatz 
  11 Gartenanlage 2803 Sportplatz 
  8 Acker_Wiese_Weide 2804 Wiese 
  8 Acker_Wiese_Weide 2805 Acker 
  8 Acker_Wiese_Weide 2806 Weide 
  10 Intensivkultur 

(uebrige_Intesivkultur) 
2807 Gemüsekultur 

  10 Intensivkultur 
(uebrige_Intesivkultur)) 

2808 Obstgarten 

  9 Intensivkultur (Reben) 2809 Reben 
  11 Gartenanlage 2810 Parkanlage 
  12 Hoch_Flachmoor 2811 Torfmoor 
  13 uebrige_humusierte 2812 Böschung, Abhang 
  13 uebrige_humusierte 2813 Grünanlage (Kleine) 
  11 Gartenanlage 2814 Friedhof 
 11 Gartenanlage 2815 Gemüsegarten 
  14 stehendes 2816 Rückhaltebecken 
Gewässer 14 stehendes 2900* Gewässer 

14 stehendes 2901 See 
  14 stehendes 2902 Stausee 
  15 fliessendes 2903 Wasserlauf 
  15 Schilfgürtel 2904 Kanal 
  16 Schilfgürtel 2905 Schilfgürtel 
  14 Schilfgürtel 2906 Teich 
Bestockt 20 uebrige_bestockte 3000* Bestockte Fläche 

17 geschlossener_Wald 3001 Wald 
  20 uebrige_bestockte 3002 Gebüsch 
  20 uebrige_bestockte 3003 Hecke 
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5.2.4. Unabhängiger Unterstand (nur EO und Flächenelement):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Zu beachten ist, dass die Gebäude 15 und 15b in 

der Bodenbedeckung und die 15a in den 
Einzelobjekten sind. 
 

> Die 15a hat in der Beschreibung eine Fläche 
zwischen (  ). 
 

> Der CSOL muss auch auf der Ebene des 
Gebäudes 15a definiert werden (s. Beispiel unten). 

 
Die BB kann in Funktion des 
realen Geländezustands auf 
verschiedene Arten erfasst werden 
(den Unterstand einschliessend 
oder nicht). Ein zusätzliches BB-
Stück könnte manchmal vonnöten 
sein, um die Bodenbeschaffenheit 
unter dem Unterstand darzustellen. 
Wenn die BB unter dem Unterstand 
nicht in eine angrenzende BB 
eingeschlossen werden kann, muss 
man sie aufteilen (s. 2. Fall unten): 
  

Mit Hauptgebäude 

Unabhängiger Unterstand 
(Flächenelement) 
 

4 Unabhängiger 
Unterstand 
(Flächenelement) 2 

15b 
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5.3. Erhebungskriterien (kantonal Hinweise) 

5.3.1. Stützmauer 

Mauern müssen vermessen werden, wenn sie auf einer ihrer Seiten eine durchschnittliche Höhe von 
mehr als einem Meter aufweisen und entlang von Straßen, Wegen, Plätzen, öffentlichen 
Wasserläufen oder Grenzen verlaufen. 

Das VGA erteilt keinen Auftrag für die ausschließliche Vermessung von Mauern. Diese werden in 
der Regel zusammen mit einem Gebäude oder als Teil eines Straßenverbals erheben. Nur die Stadt 
Freiburg verlangt die systematische Vermessung von Mauern, die den Kriterien der AV entspricht.  

Die Problematik besteht darin, dass es keine gesetzliche Grundlage gibt, um diese Konstruktionen 
den Eigentümern wie bei Gebäuden in Rechnung zu stellen. Der Geometer muss seine Rechnung 
direkt zum Eigentümer stellen. Er trägt somit das Risiko, für sein Arbeit nicht honoriert zu werden.  

Mauern, die mit anderen Bauten verbunden sind oder sich an der Grenze eines Grundstücks 
befinden, müssen erfasst werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauern aus Gabionen oder kleinen Steinen werden in der Regel nicht erhoben.  
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Palisaden sind nicht zu erheben. 

 
 
 
 
 
 

5.3.2. Solaranlage  

 
 
 
Diese Solarpanels sind nicht zu erheben. 
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5.3.3. Tafeln und andere Reklameträger unter Vorbehalt 

 
 
 

Diese Tafeln sind nicht zu 
erheben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Vermessungsauftrag wird verschickt, wenn die Tafel wichtig ist (siehe Fotos unten), jedoch 
fallen diese Objekte unserer Meinung nach unter Art. 84 Bst. i RPBR.  

 
 
 
 
 
Beispiele für Tafeln, die erhoben 
werden sollen. 

Diese Konstruktionen werden als 
Mast in der Ebene Einzelobjekt 
erfasst.  
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5.3.4. Automaten  

 
 
 
 
 

Händler müssen nicht 
erhoben werden. 

 
 
 
 
 
5.3.5. Kleinbauten 

Die Erhebung von Kleinbauten ist gemäss den kantonalen Regelungen (Erlasse) zu vollziehen. 
Mögliche Kriterien sind:  

1. Freistehende Kleinbauten > 6 m2 sind zu erheben.  
2. Freistehende Kleinbauten < 6 m2 werden erhoben, wenn sie 

> massive Fundamente haben (gemauert, betoniert) 
> und mit dem Boden fest verbunden sind  
> und begehbar sind 

 
Beispiele für Kleinbauten, die erhoben werden sollen (Schuppen, Pavillon, Einstellraum, ...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorhandensein eines Fundaments, einer Dachrinne, eines Dachs aus Tonziegeln, ...), die den 
dauerhaften Charakter des Gebäudes belegen. 
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Das Gebäude rechts hat kein Betonfundament, aber 
seine Größe > 6m2 und das Vorhandensein von 
Dachrinnen verleihen ihm einen dauerhaften und nicht 
mobilen Charakter. 

 
 
 
 
 
 
Große Transformatorstationen (2 x 1 m) werden erhoben, 
auch wenn sie nicht begehbar sind.   

 
 
 
 
 
 
 
Beispiele für Kleinbauten mit einer Fläche < 6m2 (Gartenhäuser, Kaninchenställe, Hühnerställe, 
Vogelhäuser), die nicht erhoben werden müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Fundamente, auf dem Boden stehend, mobil..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vogelhäuser   Elektro- oder Telekommunikationsschrank 
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Kleinbauten in Kleingärten werden nicht erhoben, selbst wenn ihre Fläche mehr als 6 m2 beträgt, da 
sie nicht wirklich fest mit dem Boden verbunden sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.6. Garage (vorgefertigtes Metall oder Beton) 

Zu erheben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.7. Pergola (Entspannungsunterstand) 

Beispiele für (klimatische) Pergolen, die erhoben werden sollen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metallkonstruktion, mit dem Boden verbunden, nicht beweglich, in der AV als Einzelobjekt erfasst  
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Vorhandensein eines festen Daches auf der Pergola, mit dem Boden verbunden, nicht beweglich, als 
Unterstand Einzelobjekt die in der AV erfasst. 

 
 
Terrassenüberdachung, festes Dach, fest mit dem 
Boden verbunden, nicht beweglich. 
In der AV als Unterstand Einzelobjekt zu 
erfassen.  
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele für Pergolen, die nicht erhoben werden sollen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leinendeckel 
 
 
 
 
 
Keine Deckung  
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5.3.8. Ungeheizte Wintergärten 

Zu erheben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.9. Unterstand  

Beispiele für Unterstand zu erheben (Unterstand für Autos)  
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Carports werden als Unterstand betrachtet. Sie werden in der AV nach ihrer auf den Boden 
projizierten Fläche erfasst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Haltestelle sind als Unterstand in der AV zu erheben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In der AV als Unterstand Einzelobjekt zu 
erheben. 
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Öffentliche Velounterstände sind in der AV als 
Unterstand Einzelobjekt zu erheben  

 
 
 
 
 
 
 
Waschanlagen sind in der AV als Unterstand 
Einzelobjekt zu erheben  

 
 
 
 
 
 
 

 
Mobile Hangars wie Kuhhallen, Lagerhallen (Foto) oder ähnliche mit betoniertem Boden oder 
Betonankern werden als Unterstand Einzelobjekt die in der AV erhoben.  

Hangars, die nur mit Zugankern am Boden befestigt sind, werden nicht erhoben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Betonfundament und gekiester Boden. 

Als Unterstand Einzelobjekt zu erheben  
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Unterstand nicht zu erheben 

Keine Betonverankerung, Erdboden 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobile Hundehütte 
 
5.3.10. Treibhäuser 

Zu erheben  

Betonfundament, feste Schiebetüren  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beispiele für Treibhäuser, die nicht erhoben sind. 
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5.3.11. Jauchegruben 

 Jauchegruben, bei denen der 
dominierende Teil der 
Konstruktion oberirdisch ist, sind 
als Bodenbedeckung zu erfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterirdische oder ebenerdige Jauche - 
oder Mistgruben sind als flächenhaftes 
Einzelobjekt der CH-Art 
"Unterirdisches_Gebäude" zu erfassen. 

 

 
5.3.12. Silos 

Zu erheben. 
 
Silos mit Bodenfundament  
sind als Bodenbedeckung zu erfassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Grabensilo ist als 
Silo, Turm, Gasometer (EO) zu erheben. 
 
       Das Silo auf Pfeiler ist   
 als Silo, Turm, 

Gasometer (EO)  
zu erheben. 

 
 
 
  



Amt für Vermessung und Geomatik VGA 
Seite 54 von 198 

 

Feste Container 'Molok' werden als Gasometer oder Stickstoffspeicher werden 
'Silo_Turm_Gasometer' (EO) erhoben. als 'Silo_Turm_Gasometer' (EO) erhoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen : Silo, Turm, Gasometer (EO) kommt in der Katasterbeschreibung nicht vor.  
 
5.3.13. Schwimmbecken 

Diese Pools müssen erhoben weden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt keine Rechtsgrundlage, um Schwimmbecken im Rahmen der Nachführung (AV-Protokoll) 
in Rechnung zu stellen. Wie bei Mauern muss der Geometer seine Rechnung direkt zum 
Eigentümer stellen. 

 
In die Erde eingelassene Pools mit natürlicher 
Filterung sind zu erheben. 
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Oberirdische Schwimmbecken aus Holz oder Kunststoff, Biotope oder Whirlpools und Jacuzzis 
werden nicht erhoben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotope (Teiche) werden erhoben, wenn ihre Fläche mehr als 100 m2 beträgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mobilen Schwimmbeckenabdeckung werden nicht erhoben. 
 
  





https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/gebaeude-wohnungsregister/publikationen.assetdetail.5566189.html
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/circular/_jcr_content/contentPar/downloadlist_674886072/downloadItems/336_1625209788320.download/Weisung-AV-GWR-DE.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/circular/_jcr_content/contentPar/downloadlist_674886072/downloadItems/336_1625209788320.download/Weisung-AV-GWR-DE.pdf




https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/fr/manual-av/topic/address/_jcr_content/contentPar/tabs_copy_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadItems/113_1529491528446.download/Empfehlung-Gebaeudeadressierung-fr.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/fr/manual-av/topic/address/_jcr_content/contentPar/tabs_copy_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadItems/113_1529491528446.download/Empfehlung-Gebaeudeadressierung-fr.pdf




















https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/circular/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1000631932/downloadItems/59_1489669832205.download/KS-AV-2010-03-de.pdf
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3.3. Koordinaten der Gebäude und Gebäudeeingänge (XLSX) 

Der Geometer stellt für die Erfassung in FRIAC eine Excel-Tabelle zur Verfügung, welche 
folgende Informationen beinhaltet (auf Englisch, um die Zweisprachigkeit zu umgehen): 

Name Beschreibung 
ID Grundstücknr. (Haupt-Parzelle)+ _ + eine 2-stellig fortlaufende Nr. (Bsp.: 

6208_01)  
Status_adr New (Neu) / Existing (Vorhanden) 
Information levels Bodenbedeckung (CS_BB) oder Einzelobjekt (OD_EO) (siehe auch Informationen 

unter Punkt 2) 
E_build (MN95) Koordinate Ost des Bauvorhabens des Gebäudes in LV95 (centimetergerundet)  
N_build (MN95) Koordinate Nord des Bauvorhabens des Gebäudes in LV95 (centimetergerundet)  
Street name Offizieller Strassenname 
Entrance number Gebäudeadressnummer 
NPA_PLZ Postleitzahl (4 Ziffern) 
Locality  Ortschaft 
E_entry (MN95) Koordinate Ost des Eingangs in LV95 (centimetergerundet)  
N_entry (MN95) Koordinate Nord des Eingangs in LV95 (centimetergerundet)  

Es ist möglich, dass dasselbe Gebäude mehrere Adressen hat. In der Excel-Datei befinden sich 
mehrere Zeilen mit denselben Gebäudekoordinaten (E_build, N_build), jedoch mit 
unterschiedlichen Gebäudeeingangskoordinaten (E_entry, N_entry). 

Für Projekte ohne Gebäude (Mauern, Außenanlagen, Schwimmbad, Straßenprojekt,...) werden 
Excel-Dateien ohne Adressen geliefert. 

Bemerkung: Die Gemeinden müssen die weiteren Informationen zum projektierten Gebäude im 
GWR erfassen, unter anderem die Gebäudeadressen, welche mit den Koordinaten der Gebäude und 
der Gebäudeeingänge versehen werden. Dank der Zurverfügungstellung der Koordinaten der 
Gebäudeeingänge können Falschadressierungen vermieden werden und somit wird die Qualität 
und die Zuverlässigkeit erhöht. Dies kommt uns bei der Nachführung des Gebäudes wieder zu Gute. 

3.4. Erfassung und hoch laden der Informationen und Dateien in FRIAC  

Für die Erfassung der Informationen (Namen des Geometers) sowie der vom Geometer zugestellten 
Dateien ist der Antragssteller verantwortlich. 

Bitte stehen Sie als Fachmann beratend zur Verfügung und informieren Sie jeweils den 
Antragssteller, welche Dateien in FRIAC abgelegt werden müssen.  

In jedem Fall sind alle 3 Dokumente für das Baubewilligungsdossier notwendig.  

3.5. Auftrage für die dem Übereinstimmungsnachweis beizufügende Erklärung 
und für die Gebäudenachführung 

Die Geometerinnen und Geometer werden durch den Antragssteller beauftragt, die dem 
Übereinstimmungsnachweis beizufügende Erklärung zu erstellen. Dies ist auch der Startschuss für 
die Gebäudeaufnahme (siehe Art. 86 ff LMO und Pkt .5.1.1 Kap. IX). 
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 Verbalplan 

Der Verbalplan beinhaltet alle auf dem Plan für das Grundbuch durchgeführten Änderungen. Er 
beinhaltet insbesondere folgende Elemente: 

> Titelbeschriftung/Plankopf (Gemeinde, Nr. der betroffenen Liegenschaft(en), Plan-Nr., 
Koordinaten, Massstab, Datum, Nord, DSK-Akt-Nr., Büro, Name dem patentierter Ingenieur-
Geometer oder dem amtlichen Geometer, usw.). 

> Ausgangssituation in schwarz mit Angabe der Flurname. 
> Alle neuen Elemente in Farbe (rechtliche Elemente in blau, technische in rot). 
> Gelöschte Elemente werden in roter Farbe durchgestrichen. 
> Blaue Nummern 
> Projektierte Gebäude sind erlaubt unter der Bedingung, dass sie als solche deklariert sind. 

 
Für die Grundbuchmutationen sollte das umliegende Gebiet um die Mutation ausreichend gross 
dargestellt werden. 

Beispiele von Verbalplänen befinden sich unten. 
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On compte 1 mandat et 14 
articles supplémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans ce cas, on 
compte 1 mandat et 
1 parcelle 
supplémentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



file://///ad.net.fr.ch/dfs/dfin/SCG/WP/09_RELATIONS_EXTERNES/02_CIRCULAIRES_DIRECTIVES/01_DIRECTIVES/0_directive_en%20travail/scg_info_perm_simp@fr.ch
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6.3.2.5. Exemples de traitement de servitudes 
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X. Ersterhebung  

Die Behandlung der Ersterhebungen werden ohne vorher systematisch eine Generalrevision der 
Grenzen ausgeführt, gemäss dem Konzept des AVG. Das vorliegende Kapitel hat zum Ziel, 
Antworten auf die Fragen der Ausführenden zu geben, namentlich über die Möglichkeiten, die 
Grenzpunkte von Mutationen zu integrieren, und über die Methoden möglicher Ergänzungen zu den 
Aufnahmen für Punkte, die nicht gefunden wurden. 

 Allgemeines Prozessschema 

 
Légende : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MISE EN SOUMISSION 

ADJUDICATION 

REALISATION 
ADJUDICATAIRE 

VERIFICATION SCG 

ENQUETE 
NM ou RPS 

VALIDATION 
TECHNIQUE ET 

CHARGEMENT BDMO 

DEPOT RF 

RECONNAISSANCE 

ENQUETE 
RF 

MISE EN VIGUEUR 

FACTURATION 

Aufgabe des VGA 

Aufgabe des Zuschlagsempfängers 

Aufgabe des GB 
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 Erklärung: 

 Man konnte durch 
Berechnung die Station 
rekonstruieren und die 
fehlenden Punkte neu 
bestimmen. 

 Die roten Punkte sind nicht 
geprüft und haben die 
Klasse 1.5, nach grafischer 
Kontrolle erhalten sie die 
1.4. 
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 Erklärung: 

 Der rote Punkt hat trotz der 2 
Kontrollpunkte die Klasse 1.5. Sie 
sind nicht geeignet für die 
Kontrolle der Distanz der Station 
zum Punkt a. Nach graphischer 
Kontrolle erhält er die 1.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Erklärung: 
 Der rote Punkt (32.45) hat die 

Klasse 1.5 weil er nicht geprüft ist. 
Nach graphischer Kontrolle erhält 
er die 1.4. 

 
 Der rote Punkt (17.00) hängt vom 

blauen, digitalisierten Punkt ab 
und ist nicht geprüft. Er hat die 
Klasse 1.5. Nach graphischer 
Kontrolle erhält er die 1.4. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erklärung: 
Die violetten Punkte 
sind wirkungsvoll 
geprüft.  
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 Erklärung: 

 Der violette Punkt kann nur 
an einem möglichen Ort 
sein. Er hat die Klasse 1.4, 
weil er vermessen ist und 
durch seine Einbindung 
und den 2. Punkt 
zuverlässig erscheint. 

 Der rote Punkt ist nicht 
geprüft und könnte 
hingegen variieren, da er 
vom blauen, digitalisierten 
Punkt abhängt. Er hat die 
Klasse 1.5. Nach 
graphischer Kontrolle 
erhält er die 1.4. 

 

 

 

 Erklärung: 
 Die Station A auf Bolzen wurde nicht 

gefunden. 
 Sie ist ebenfalls ein Grenzpunkt. 
 Sie kann mit mehreren Messungen 

rekonstruiert werden. 
 Sie erhält die Klasse 1.3. 
 Der Punkt k kann wieder berechnet 

werden. er erhält die Klasse 1.4, weil 
seine Kontrolle effektiv ist. 

 Der Punkt f kann wieder berechnet 
werden. Er erhält die Klasse 1.5, weil 
seine Kontrolle nicht effektiv ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es ist klar, dass diese Beispiele einzig die Art wiedergeben, in der die Übernahme der GP behandelt 
wird. Die Klasse 1.5 ist lediglich eine Arbeitscode.  











Amt für Vermessung und Geomatik VGA 
Seite 136 von 198 

 

Der Dokumentation für die Verifikation müssen die Vektorpläne jeder Transformation beigefügt 
werden, mit: 

> Identifikation der Transformation, z.B. Zone I von Plan 22 
> Massstab der Vektoren 

 
Das Beispiel zeigt, dass dieser erste Versuch die Genauigkeiten meistens nicht gewährleisten kann 
und dass kleinere Zonen bearbeitet werden müssen.  

b. Aus der Vektoranalyse gehen verschiedene Einpassungszonen hervor. Man führt dann so 
viele Transformationen durch wie man Zonen hat, bis die Restfehler den Toleranzen 
entsprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Beispiel zeigt mindestens 3 Zonen (die Zone II resultiert wahrscheinlich au seiner Mutation 
und darf deshalb nur auf die Punkte dieser Mutation angewandt werden). 

Innerhalb der Zone I kann die Genauigkeit noch erhöht werden, indem man sie in die Zonen Ia und 
Ib unterteilt und natürlich den augenscheinlich falschen Punkt entfernt. 

In diesem Fall zeigt uns die Praxis, dass die Helmert-Transformationen, die die geometrischen 
Formen beibehalten, besser geeignet sind als die affinen Transformationen. Letztere sind jedoch 
nicht ausgeschlossen (z.B. unterschiedlicher Verzug des Papiers je nach Längs- oder Breitseite). 
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Zusätzlich zu den Vektorplänen müssen die Einpassungsprotokolle (klar gekennzeichnet - z.B. 
Einpassungszone Ib Plan 22) mit Beweis für die Einhaltung der Toleranz für die Verifikation 
geliefert werden. Es wird empfohlen, vor Beendigung und Lieferung der Arbeit eine visuelle 
Kontrolle durchzuführen. Zudem ist es wesentlich, die lokalen Koordinaten (erste Digitalisierung) 
ohne Transformation aufzubewahren, um nicht eine Transformation an bereits transformierten 
Punkten durchzuführen. 

Plus: + Man befreit sich vom Piquoir und einer zweiten Digitalisierung. 

Minus:  -  Man muss bereits vor dem ersten Feldgang eine genaue Digitalisierung haben. 
 -  Man muss die Transformationen beherrschen. 
 -  Mehrere, eventuell überflüssige Einpassungen, um schliesslich die richtigen zu 

finden. 

 
3.2.2.2. Lokale Version 

Diese Methode gleicht am ehesten der grafischen Methode. Der Hauptunterschied besteht darin, 
dass nicht der Operateur eine Pause einpasst, sondern dass es der Computer macht (Berechnung 
einer Transformation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Beispiel sind einige Einpassungszonen farbig dargestellt. 

Punkt gemessen 
Punkt berechnet 
Punkte bestimmt gem. Plan 




























































































































